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§ 1 Allgemeines 
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gel-
ten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Auftraggebern.  
(2) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeit-
punkt der Bestellung des Auftraggebers gültigen bzw. jedenfalls in 
der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung. Gegenüber Ver-
brauchern iSd. § 13 BGB gelten sie allerdings nur insoweit, als 
nicht in den jeweiligen Bedingungen etwas anderes festgelegt wird. 
(3) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegen-
stehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Auftraggebers werden nur dann und insoweit Vertragsbe-
standteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. 
(4) Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Änderungen, Ergänzungen 
und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Rechtserhebliche Erklärungen 
und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Auftraggeber uns gegenüber 
abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rück-
tritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform gemäß  
§ 126b BGB.
§2 Vertragsabschluss
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie nicht als 
Festangebote bezeichnet sind. Dies gilt auch, wenn wir dem Auftraggeber 
Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berech-
nungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produkt-
beschreibungen oder Unterlagen - auch in elektronischer Form - überlas-
sen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.  
(2) Es haftet der Auftragnehmer nicht für Fehler, die sich aus den vom 
Auftraggeber eingereichten Unterlagen ergeben, sowie bei mündlichen 
Angaben. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Auftragsbestätigung auf 
ihre Richtigkeit der darin gemachten Angaben insbesondere Maße, Sys-
tem, Holzart, Oberfläche, Glasart und Ähnlichem zu überprüfen. Unstim-
migkeiten sind innerhalb von 5 Tagen ab Ausstellungsdatum der Auftrags-
bestätigung schriftlich mitzuteilen, ansonsten gelten diese als genehmigt. 
(3) Die Bestellung/Auftragserteilung gilt als verbindliches Vertrags-
angebot. Sofern sich aus der Bestellung/Auftragserteilung nichts 
anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot inner-
halb von drei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. 
(4) Ein Auftrag wird durch schriftliche Bestätigung des Auftragnehmers 
angenommen.
§ 3 Preise
(1) Soweit den jeweils gültigen Angeboten und Preislisten keine  
andere Preisstellung zu entnehmen ist, verstehen sich unsere Preise ab Werk. 
(2) Aufträge, für die keine festen Preise vereinbart wurden, werden zu 
den am Tage der Rechnungsstellung gültigen Preisen abgerechnet. 
(3) Soll die Ausführung mehr als 4 Monate nach Vertragsabschluss erfol-
gen, ist der Auftragnehmer bei Preiserhöhungen seiner Vorlieferanten oder 
unerwarteten Steigerungen von Lohn- und Transportkosten berechtigt, 
Verhandlungen über eine Neufestsetzung des Preises zu führen.
§ 4 Zahlungsbedingungen
(1) Die vereinbarte Vergütung ist fällig und zu zahlen innerhalb von 8 Tagen 
ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. (2) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der 
Auftraggeber in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum je-
weils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten 
uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. 
(3) Der Vertragspartner darf gegenüber einer Forderung des Auftragneh-
mers mit Gegenforderungen aufrechnen, welche rechtskräftig festge-
stellt oder seitens des Auftragnehmers unbestritten oder anerkannt sind. 
(4) Zurückbehaltungsrechte stehen dem Auftraggeber nur wegen Gegen-
ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu. Ist der Auftraggeber  
Unternehmer, so sind Zurückhaltungsrechte gem. §§ 369 HGB, 273 BGB  
ausgeschlossen, soweit nicht die Gegenansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt sind.
(5) Vor vollständiger Zahlung aller fälligen Rechnungsbeträge einschließlich 
Fälligkeitszinsen, ist der Auftragnehmer zu keiner weiteren Lieferung aus  
irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet. Bei Zahlungen für Teilliefe-
rungen gelten gleichfalls die vorstehenden Bedingungen.
§ 5 Lieferung und Lieferfristen
(1) Angegebene Lieferfristen gelten nicht als verbindlich und werden 
nach Möglichkeit eingehalten. Verbindliche Lieferfristen müssen aus-
drücklich schriftlich vereinbart werden. Die angegebenen Lieferzeiten 
beginnen erst nach Abklärung aller technischen Fragen zu laufen. 
(2) Der Auftragnehmer kann die Leistung in einer Lieferung oder 
in einer erforderlichen Anzahl von Teillieferungen erbringen, so-
fern eine Leistungserbringung in Teillieferungen für den Auftrag-
geber keinen erheblichen Mehraufwand oder zusätzliche Kosten 
verursacht, die Teillieferungen in derselben Weise gemäß dem 
vertraglichen Bestimmungszweck verwendbar sind wie eine Gesamt-
lieferung und die Leistung der restlichen Kaufmenge sichergestellt ist.  
(3) Ist der Kunde kein Verbraucher, geht die Gefahr mit der Übergabe der 
Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen 
des Werks, auf den Käufer über. Das gilt auch dann, wenn Teillieferungen 
erfolgen oder der Verkäufer noch weitere Leistungen übernommen hat. 
(4) Wenn der Auftragnehmer einen verbindlich vereinbarten Liefertermin 
ohne Verschulden nicht einhalten kann, so insbesondere in Fällen höherer 
Gewalt bei behördlichen Eingriffen, Energie- und Rohstoffversorgungs-
schwierigkeiten, Streiks, Aussperrungen, unterbliebener Selbstbelieferung 
oder bei sonstigen durch den Auftragnehmer unverschuldeten Liefer-
schwierigkeiten, so verlängert sich eine etwa vereinbarte Lieferfrist um 
die Dauer des Hindernisses. Nach seiner Wahl kann der Auftragnehmer 
auch vom Vertrag zurücktreten. Ist der Auftraggeber Verbraucher, steht ihm  
innerhalb dieser verlängerten Lieferfristen das Recht zum Rücktritt nach 
den gesetzlichen Vorschriften zu.
(5) Wird ein verbindlich vereinbarter Liefertermin überschritten, so ist der 
Auftraggeber, soweit dieser Unternehmer ist, verpflichtet, eine angemes-
sene Nachfrist zu setzen. Erfolgt die Lieferung auch nicht bis zum Ablauf 
der gesetzten Nachfrist, so hat der Auftraggeber das Recht, vom Vertrag 
zurückzutreten. Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Für den Fall, dass 
der Auftraggeber vor Fertigung der in Auftrag gegebenen Ware vom Ver-
trag zurücktritt, ist der Auftragnehmer berechtigt, eine pauschale Entschä-
digung von 30 % des Auftragswertes zu beanspruchen. Dies gilt nicht, 
soweit der Auftraggeber im Einzelfall einen geringeren Schaden nachweist.
§ 6 Verpackung und Versand
(1) Sofern nichts anders vereinbart ist, bestimmt der Auftrag-
nehmer Verpackung und Versand nach eigenem Ermessen. 
(2) Der Versand erfolgt für Rechnung und auf Gefahr des Auftraggebers. 
(3) Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Ver-
lassen des Lieferwerks auf den Auftraggeber über, soweit die-
ser kein Verbraucher ist. Hat der Auftraggeber, der nicht Verbrau-
cher ist, eine Verzögerung der Absendung zu vertreten, so geht die 
Gefahr auf ihn bereits mit Mitteilung der Versandbereitschaft über. 
(4) Die Versicherung gegen Transport-, Lager und Feuerschäden erfolgt 
nur auf ausdrückliches schriftliches Verlangen des Auftraggebers und auf 
dessen Kosten.
§ 7 Transportschäden
(1) Trotz unserer sorgfältigen Verpackung können Schäden bei den Ver-

sandarten nicht ausgeschlossen werden. Ist der Auftraggeber kein Ver-
braucher, gelten die folgenden Regelungen. Bei Nichtbeachtung müs-
sen wir uns Ersatzlieferungen gegen Neuberechnungen vorbehalten. 
(a) Sind Beschädigungen äußerlich sichtbar, darf der Empfang nicht voll 
gültig quittiert werden.(b) Ist die Verpackung jedoch unbeschädigt und wer-
den Schäden festgestellt, muss der Empfänger den selbst unverschuldeten 
Schaden unverzüglich an uns zur Weiterleitung an die jeweilige Transport-
versicherung melden. Ihr gegenüber hat der Empfänger den Nachweis 
zu erbringen, dass die Ware in Gewahrsam des Spediteurs beschädigt 
wurde. Speditionen lehnen in den meisten Fällen nachträgliche Schadens-
meldungen ab und berufen sich auf die „reine Quittung“, den unterschrie-
benen Frachtbrief. Die Sendung ist daher im Beisein des Fahrers auszu-
packen. Solle der Fahrer dies ablehnen, ist dies schriftlich zu bestätigen. 
(c) In jedem Fall muss die Sendung in dem Zustand, in dem sie sich bei der 
Feststellung des Schades befand, dokumentiert werden.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen 
und künftigen Forderungen aus dem Vertragsverhältnis und ei-
ner laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) be-
halten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. Zah-
lungen gelten erst dann als erfolgt, wenn sie eingegangen sind. 
(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollstän-
diger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfän-
det, veräußert, verschenkt noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 
Auftraggeber hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und alle 
für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben, wenn ein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zu-
griffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei 
Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den ge-
setzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf 
Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabever-
langen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind viel-
mehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rück-
tritt vorzubehalten. Zahlt der Auftraggeber den fälligen Kaufpreis nicht, 
dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Auftraggeber 
zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine 
derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 
(4) Erfolgt die Lieferung für einen vom Auftraggeber unterhaltenen Ge-
schäftsbetrieb, so ist der Auftraggeber befugt, die unter Eigentums-
vorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
weiter zu veräußern. In diesem Fall werden die Forderungen des Auftrag-
gebers an den Auftragnehmer, welcher die Abtretung annimmt, abgetreten. 
(5) Bei Weiterveräußerung der Gegenstände auf Kredit hat sich der Auf-
traggeber gegenüber seinem Abnehmer das Eigentum vorzubehalten. Die 
Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem 
Abnehmer tritt der Auftraggeber hiermit an den Auftragnehmer ab, welcher 
diese Abtretung annimmt und Forderungen nicht einziehen wird, solange 
der Auftraggeber seinen Zahlungspflichten nachkommt. Soweit somit der 
Einzug der abgetretenen Forderungen vorläufig nicht vom Auftragnehmer 
selbst vorgenommen wird, ist der Auftraggeber berechtigt, diese treuhän-
derisch für den Auftragnehmer einzuziehen. Er hat die eingehenden Zah-
lungen gesondert zu führen und unverzüglich an den Auftragnehmer wei-
terzuleiten, bis dessen Forderungen ausgeglichen sind. Der Auftragnehmer 
kann diese Einzugsermächtigung widerrufen bei Zahlungseinstellung bzw. 
Zahlungsverzug des Auftraggebers und bei Stellung eines Antrages auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Auftraggebers. 
(6) Werden die Eigentumsvorbehaltsgegenstände vom Auftraggeber als 
wesentliche Bestandteile in das Grundstück eines Dritten eingebaut, so tritt 
der Auftraggeber schon jetzt gegen den Dritten oder den, den es angeht, 
etwa entstehende Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Ei-
gentumsvorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten, einschließlich der 
Einräumung einer Sicherungshypothek, an den Auftragnehmer ab. Werden 
Eigentumsvorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in das 
Grundstück des Auftraggebers eingebaut, so tritt der Auftraggeber schon 
jetzt die aus der Veräußerung des Grundstücks oder von Grundstücks-
rechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Eigentums-
vorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten an den Auftragnehmer ab. 
(7) Erfüllt der Auftraggeber seine Verpflichtungen gegenüber dem Auftrag-
nehmer nicht oder nicht pünktlich oder wirkt er in unzulässiger Weise auf 
die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ein, so kann der 
Auftragnehmer unbeschadet des ihm zustehenden Anspruchs auf Erfül-
lung des Vertrages die Gegenstände herausverlangen, sofern eine dem 
Auftraggeber zur Erfüllung seiner Verpflichtung gesetzte angemessene 
Frist erfolglos verstrichen ist. Der Auftragnehmer ist hierbei berechtigt, die 
Ware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die Rücknahme 
der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlös, höchstens jedoch zu 
den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche auf Schadens-
ersatz insbesondere auf entgangenen Gewinn bleiben vorbehalten. Kommt 
der Auftraggeber mit seiner Zahlungspflicht in Verzug oder verletzt er eine 
der sich aus dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt ergebenden Pflichten, 
so wird die gesamte Restschuld sofort fällig.
§ 9 Mängelansprüche des Auftraggebers 
(1) Für die Rechte des Auftraggebers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 
(2) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der ge-
setzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. 
(3) Gegenüber Unternehmern gilt: Die Mängelansprüche des Auftrag-
gebers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich 
bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unver-
züglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, 
wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt. Unabhängig von dieser 
Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Auftraggeber offensichtliche 
Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei 
Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Auftragge-
ber die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist 
unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. 
Gegenüber Verbrauchern gilt: Es gelten die gesetzlichen Regelungen. 
(4) Verbraucher haben Beanstandungen, die offensichtliche bzw. erkenn-
bare Mängel betreffen, dem Auftragnehmer gegenüber innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sieben Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich mitzuteilen. 
(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wäh-
len, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nach-
besserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Er-
satzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 
(6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhän-
gig zu machen, dass der Auftraggeber die fällige Vergütung bezahlt. 
Dem Auftraggeber steht jedoch das Recht zu, einen im Verhältnis zum 
Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. Der 
zurückbehaltene Teil des Kaufpreises ist grundsätzlich angemessen, 
wenn er dem Differenzbetrag entspricht aus dem Wert der Kaufsache 
in mangelhaftem Zustand und deren Wert in mangelfreiem Zustand.  
(7) Der Auftraggeber hat uns die zur geschuldeten Nach- 
erfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbeson-
dere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. 
Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Auftraggeber die mangel-

hafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 
(8) Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeb-
licher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von 
§ 10 und sind im Übrigen ausgeschlossen.
§10 Sonstige Haftung
(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Be- 
stimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertrag-
lichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 
(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im 
Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei 
einfacher Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen Haftungs-
maßstabs nach der gesetzlichen Vorschriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten) nur a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, b) für Schäden aus der nicht unerheblichen 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermögli-
cht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz 
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 
(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gel-
ten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen,  
deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten  
haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben 
und für Ansprüche des Auftraggebers nach dem Produkthaftungsgesetz. 
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann 
der Auftraggeber nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtver-
letzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Auftraggebers 
(insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen 
gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
§ 11 Widerrufsrecht
(1) Nach den gesetzlichen Bestimmungen steht Verbrauchern bei Fernab-
satzverträgen grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht
(a) bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorge-
fertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Be-
stimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf 
die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, und 
(b) bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, wenn die-
se nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit 
anderen Gütern vermischt wurden. Der Kunde kann im Fall (a) sei-
ne Willenserklärung (Bestellung) nicht widerrufen. Im Fall (b) kann 
ein gegebenenfalls bestehendes Widerrufsrecht vorzeitig erlöschen. 
(3) Wir informieren und belehren den Kunden wie folgt über ein gegebenen-
falls bestehendes Widerrufsrecht:
WIDERRUFSBELEHRUNG
Sie haben bei Vorliegen eines Fernabsatzvertrags das Recht, binnen vier-
zehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Sie beginnt bei Vorliegen eines Verbraucherbauvertrags nicht zu laufen, be-
vor Sie diese Belehrung in Textform erhalten haben. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns 
Z-Fenster-Technik KG
Alte Ringstraße 11, 93345 Hausen-Herrnwahlthann
Tel. + 49 (0) 9448 9184 - 0    E-Mail: info@zfenster.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 
oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular  
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wi-
derrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs: 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnah-
me der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere 
Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf die-
ses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. Sie müssen uns im Falle des Widerrufs alle Leistun-
gen zurückgeben, die Sie bis zum Widerruf von uns erhalten haben. Ist die 
Rückgewähr einer Leistung ihrer Natur nach ausgeschlossen, lassen sich 
etwa verwendete Baumaterialien nicht ohne Zerstörung entfernen, müssen 
Sie Wertersatz dafür bezahlen. Haben Sie verlangt, dass die Dienstlei-
stungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen 
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen ent-
spricht. - Ende der Widerrufsbelehrung – 
§ 12 Verjährung
(1) Abweichend von der gesetzlichen Regelung beträgt die allgemeine Ver-
jährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln gegenüber Un-
ternehmern ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
beginnt die Verjährung mit der Abnahme. Gegenüber Verbrauchern gelten 
die gesetzlichen Vorschriften.
(2) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für ver-
tragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Auftragge-
bers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung 
der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im 
Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche 
des Auftraggebers gem. § 10 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 a) sowie nach dem  
Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetz-
lichen Verjährungsfristen.
§ 13 Sonstiges
Kostenvoranschläge, Entwürfe, Zeichnungen und Berechnungen bleiben  
Eigentum des Auftragnehmers und dürfen ohne seine Zustimmung weder 
genutzt, vervielfältigt noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. 
Sie sind im Falle der Nichterteilung des Auftrags unverzüglich zurückzu-
geben. 
§ 14 Rechtswahl und Gerichtsstand
(1) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zu dem Auftraggeber gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen 
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
(2) Ist der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand – auch internationaler 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder  
mittelbar ergebenden Streitigkeiten – das für unseren Geschäftssitz zu-
ständige Gericht. Entsprechendes gilt, wenn der Auftraggeber Unternehmer 
im Sinne von § 14 BGB ist. 


